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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

brw. b/ouen

Nr. 3/72 ist durch einen grauenVFarbstreifen eindeu- 


tig gekennzeichnet und umfaßt das nördlich an die 


Köln-Mindener-Eisenbahn anschließende Gebiet 


etwa begrenzt von der Josef-Hoeren-Straße 


bis "Graitengraben", dem "Graitengraben", den 


nördlichen Grenzen der Grundstücke Köln-Mindener- 


Straße Haus Nr. 95 bis 121, den südlichen Grenzen 

der Grundstüclce Wieprechtstraße Haus Nr. 


28 und Nr. 37 bis 15 sowie der Straße "im Wester- 


bruch" von Haus Nr. 35 bis Haus Nr. 2 und der Köln- 


Mindener-Straße bis zur Straße "Arendahls Wiese". 


11. Allgemeines 


Die Kokerei und die Zeche Zollverein liegen im 


Stadtbezirk Stoppenberg in der Nachbarschaft von 


Wohngebieten. Nach den Rationalisierungsplänen 


des Bergbaus bleiben diese Anlagen erhalten. 


Dazu soll die Kokerei erweitert werden. Die umlie- 


genden Wohngebiete müssen vor Immissionen, die von 


dem Industriegebiet ausgehen, so gut wie möglich 


geschützt werden. Zur Zeit befinden sich 


mehrere Bebauungspläne für Bereiche an der Gel- 


senkirchener Straße, Haldenstraße/Schonnebeckhöfe 


und Stauderstraße/Bruchstraße/Graitengraben im 


Verfahren, die neben anderen Festsetzungen 


breite Grünzonen zur Abschirmung der Wohngebiete 


zum Inhalt haben. 


Der vorliegende Bebauungsplan schließt südöstlich 


an den Bebauungsplan "Stauderstraße/Bruchstraße/ 


Graitengraben" Nr. 38/71 an. Neben T e - i ~ k - s k - 
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& - + ^ r i ^ & s e n r i  den erhalten 

bleibenden Verkehrsflächen der Josef-Hoeren-Straße, 

Köln-Mindener-Straße und "Im Westerbruch" setzt der 


Bebauungsplan Nr. 3/72 den Bereich nördlich der Köln- 

Mindener-Ei senbahn & F - l a c h & ~ ü . r - d i - e F ~ r s t w . i r ~ ~  
o/.


von &ouunj fkt~uho/Iende ~chGfzf&& m;f der Ko'fcuny 
"+#1,'3,e G&non/s$e 'uny *~/o"chejUr d/e Pmfwirt&fi' I"?!. 
Zusammen mit den Grün-Festsetzungen des Bebauungsplanes 


Nr. 38/71 ist damit für die nördlich der Kokerei ge- 

legenen Wohngebiete eine wirksame Schutzmöglichkeit ge- 


geben. Die Grundstücke, die für eine Begrünung zum Zweck 


des Immissionsschutzes festgesetzt sind, befinden sich 


überwiegend im Eigentum der Bergbautreibenden. 


111. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind erforderlich. 


IV. Kosten 


Die durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes 


Nr. 3/72 voraussichtlich entstehenden Kosten 
wurden überschläglich ermittelt und betragen 


für 


5.000.000,oo 
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Disse Begründung hat gemäß 5 2 Abs. 6 des Du- .'~:'jov-
gesetzes vom 23. Juni 1960 [BGBI. I S. 341) in Ge: Zeit 
vom 7.Aug.1972 bis 7.Sept.1972 öffentlidi ausgelegen. 

en,den 8.Septernber 1972 
Der Gberstodtdirektor 

Diese Begründuns wurde auf S e i t e  2 ,  3 und 4 
- wie i n  b l a u  eingetragen - aufgrund des  Rats-  
beschlu.sses vom 23.4.1975 geände r t  und e rgänz t .  

Essen ,  den 26. Zar' 1975 
Der . O b e r s t a d t d i r e k t o r  

I.A. 
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